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genauer befragt werden, nd muß jedenfalls ernſtlich angehalten werden,
die verkehrten Bücher beiſeite 3 laſſen ſowohl des Verbotes,
als auch, weil on leicht mn Wirklichkeit ſeinen Glauben
kommen könnte.

Zu Ein Prieſter, welcher von der inneren Häreſie
abſolvieren hat, bedarf dazu keiner weiteren, als der gewöhnlichen
Vollmacht.) Wenn aber der Pönitent der Exkommunikation verfiel,
bedarf der Beichtvater einer beſonderen Vollmacht, außer MN der Todes
gefahr des Pönitenten und 1I CAaSU necessitatis. wenn QAus
der Abſolutionsverweigerung eine große Gefahr des Aergerniſſes oder
der Diffamation entſtände. Im letzteren Falle bliebe dann der Pönitent
8u reineidentiae verpflichtet, ſich innerhalb eines Monates
noch den apoſtol. Stuhl odern einen Bevollmächtigten 3u wenden.

Selbſt die Biſchöfe können gemã der Ulle Apostolicae Sed
von der Häreſie mit Exkommunikation nicht abſolvieren, 181 1 fOro
cContentioso, die Sache vor das Dißzeſangericht gebracht iſt
In Deutſchland aber haben ſie die Vollmacht durch die Quinque⸗
nalien. Von der Irregularität und den anderen Kirchenſtrafen können
die Biſchöfe (und ebenſo die Ordensoberen mit quaſiepiskopaler Juris⸗
iktion für ihre Untergebenen) dispenſieren, die Häreſie geheim
blieb Nach Elbel-Bierbaum önnen eS die Oberen der Mendikanten
bezüglich ihrer Untergebenen auch bei öffentlicher Häreſie vermöge be
ſonderer Privilegien.

VI (Devotionsbeicht.) Perpetuus, ern ſehr frommer und
gewiſſenhafter Mann, iſt gewöhnt, vor jeder heiligen Kommunion an
allen Sonn⸗ und Feſttagen zu beichten. Sein Beichtvater rät ihm die
möglichſt häufige Kommunion V auch Werktagen, will aber Unter
erufung auf das Dekret der Ablaßkongregation vom Febr 1906
überhaupt nichts wiſſen von Devotionsbeichten an Werktagen, außer

Vorabend von Feiertagen. Perpetuus geht einem andern
Beichtvater. Dieſer beſtärkt ſeinen Pönitenten Im Vorſatz, nie
eine heilige Kommunion Ohne vorhergehende Beicht 3 empfangen und
eventuell ſich mit der geiſtlichen Kommunion egnügen. Welcher
von dieſen zwei Beichtvätern befolgt die rechte Praxis?

Antwort Der zweite Beichtvater hat entſchieden eine alſche
Praxis. Der erſte Beichtvater handelt recht beim Anraten der möglichſt
äufigen Kommunion, beruft ſich auch mit Recht auf das genannte

Dekret der Ablaßkongregation, Um ſeinen Pönitenten In Betreff der zur
heiligen Kommunion nicht erforderten und auch nicht immer rat⸗
ſamen Devotionsbeicht 3u beruhigen, ſollte aAber nach Möglichkeit den
Pönitenten auch an Werktagen Gelegenheit geben, ihre Beichte
verrichten, falls nicht In einem Ausnahmefall Skrupel und dgl das
Gegenteil empfehlen.

Da

ſelbe gilt auch, wenn Qus irgend einem anderen Grunde keine
Zenſur eingetreten iſt
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Drei authentiſche Erklärungen ommen hier beſonders in Betracht:a) Das Tridentinum 5. und faſt ebenſo der römiſcheKatechismus (E 40.) lehren: „Venialia (Peccata), quibus
gratia Dei IOII excludimur. t 1IN frequentius labimur.

Juamqualmn. recte t Utihlter Citraque praesumptionem 1
(0nfessione dicantur. quod piorum hominum USuS demonstrat;
taceri AMmen Citra Culpam multisque aliis remediis eXPIaTI
possunt.“ Durchaus falſch iſt alſo das Prinzip, lieber die von der
Kirche ſo ſehr empfohlene häufige und tägliche Kommunion Unter  2
laſſen, als ſie ohne eine nicht notwendige und nicht einmal zur Tilgungläßlicher Sünden erforderte El 3 empfangen. Der zweite Beicht⸗
vater handelt hier direkt gegen die Beſtimmung des Dekretes vom

Dezember 1905 „Doch müſſen die Beichtväter ſich hüten, 1e⸗manden von der täglichen Kommunion abzuhalten, der Im Stande
der Gnade iſt und in rechter Abſicht hinzutritt.“

Durch das Dekret der Ablaßkongregation vom Febr 1906
wird mit Ausnahme des Jubiläumsablaſſes die Bedingung der
wöchentlichen Beicht zur Gewinnung der mit dem Empfang der
Sakramente verbundenen jeweiligen Abläſſe aufgehoben für alle jeneGläubigen, die Im Stande der Gnade täglich oder aſt täglichkommunizieren (quamvis semel aut iterum Der hdomadam
Communione abstineant). Dieſe Ablaßvergünſtigung gilt reilich nichtfür die andern Kommunikanten. Dennoch iſt die Abſicht der Kirchehier unverkennbar. Einerſeits will ſie die chon von Leo IIIL m
ſeinem letzten Rundſchreiben (1902) beklagten „Vorurteile, eitlen
Befürchtungen und Schein gründe ſo vieler, vo  2 des
Herrn fernzubleiben“, nach Möglichkeit beſeitigen; andererſeits
War hier die Rückſichtnahme auf die Zeit ſowohl der Beichtväterals der kommunizierenden Gläubigen maßgebend.Wie leicht iſt der Fall denkbar, daß manche durch Berufs⸗geſchäfte ehr In Anſpruch genommene, fromme Seelen aſt täglich oder
doch öfter un der Woche die heilige Kommunion empfangen können;aber die Beicht iſt ihnen nicht ſelten durch 0  en indurch beinaheunmöglich, weil ſie mn ihren freien Augenblicken den Beichtſtuhl ent
weder umlagert oder aber leer finden, beſonders In Kirchen,ſich wenige Prieſter un die Seelſorge einer großen Gemeinde teilen
nüſſen Wiederum, ſagt Fraſſinetti, „kann * vorkommen, daß die
Beichtväter vollauf zu tun haben mit ſolchen Pönitenten, die ſelten
die Sakramente empfangen und doch derſelben oft gar ſehr bedürfenBeſonders venn dies Männer ſind, önnte (8 angezeigt ſein, fromme
Seelen zur täglichen Kommunion einzuladen, mögen ſie auch nUur alle

Tage oder E nur in längeren Intervallen zur Beicht gelangen.“In der Praxis wird empfohlen dieſen frommen Seelen u  —
raten, ſie m  n ihre Devotionsbeicht 3u einer für ſie ſelbſt und den
Beichtvater gelegenen Zeit anberaumen. Jedenfalls aAber, ſagt Mſgrde Ségur, darf die Beicht nicht auf Koſten der Kommunion über

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ III. 1908.



596

Gebühr urgiert werden. Die läßlichen Sünden können 10 auch durch
die bloße Reue etilgt werden und man muß das Vorurteil bekämpfen,
ſie ſeien ein Hindernis für die Kommunion.

Der erſte Beichtvater hat ſich alſo nicht ohne Grund auf das
Dekret der Ablaßkongregation berufen, die übertriebene Aengſt⸗
ichkeit ſeines Pönitenten Perpetuus 5 heilen und die tägliche
Kommunion desſelben durch Rückſichtnahme auf die Zeit des eicht⸗
vaters und des Beichtkindes 4 erleichtern.

In einem Punkte jedoch auch E 7. indem EL Im allge⸗
meinen ſeinen Pönitenten nicht Gelegenheit zur Beicht gibt
Die Inſtruktionen für die Mitglieder des euchariſtiſche Prieſterbundes
betont letzteres ganz beſonders; und wollen wir Prieſter, daß der
un des eiligen Vaters nach der Verbreitung der häufigen und
täglichen Kommunion un Erfüllung gehe, müſſen Dir nach Möglichkeit
jeden Tag bereit ſein zum Beichthören. Schon dieſer Umſtand allein,
daß die Gläubigen wiſſen .  ð  eden Morgen vor der iſt mir
Gelegenheit zur Beicht gegeben, wird viele Jum möglichſt häufigen
Empfang der heiligen Kommunion anziehen. Wie manche Familien⸗
väter und ütter, Dienſtboten, Eiſenbahner, Nachtarbeiter nd dgl
aben, was die Zeit anbelangt, einen ſehr unregelmäßigen Dienſt,
können ſich alſo nicht ſtändig eine beſtimmte Beichtſtunde halten.
Wiſſen ſie, der Beichtvater iſt zu dieſer Tagesſtunde immer zu aben,
dann wird ihnen die häufige Kommunion ungemein erleichtert. Daraus
folgt aber nicht notwendig, daß der eifrige Beichtvater mehr Zeit als
früher Im Beichtſtuhl zubringen müſſe, wie Lintelo ſagt. Die Beicht⸗
kinder werden ſich E mehr auf einzelne Tage verteilen, und auch
manche QArme Sünder werden mögli unbemerkt eine gelegene Morgen⸗
ſtunde Werktagen wählen, ohne allzulang beim El
warten müſſen, ihr éwiſſen m Ordnung bringen Wie ern
kluger Beichtvater achten wird, daß die äufigen Devotionsbeichten

mancher Unzukömmlichkeiten, als da ſin Skrupel und unnützer
Zeitverluſt, nicht ausarten, ſo wird ET auch den ＋

en der häufigen,
agen wir wöchentlichen oder halbmonatlichen Devotionsbeicht nicht
außer acht laſſen größeres, 9  E dadurch nicht verhindert wird.
Lautet doch die 39 der von Pius VI verurteilten Propoſitionen der
Pſeudoſynode von Piſtoja alſo „Declaratio SynOdi de peéccatorum
venialium COonfessione. III OpPtare ait 11011 tantopere frequen-
tari. nimium cContemptibiles reddantur huiusmodi (COnfessiones:
temeraria. perniciosa, SanCtOrum piorum Praxi CoOnéihio
Tridentino probatae contraria (Denzinger, Enchir iel
nachdrücklicher jedo iſt jetzt zur Behebung übertriebener Aengſtlichkeit
und tief eingewurzelter Vorurteile die tägliche Kommunion das
andere ebenſo feſtſtehende und nicht genug befolgte Prinzip zu
betonen: Notwendig und hinreichend auch zur täglichen, fruchtbringenden
Kommunion iſt bloß die Beicht der bewußten Todſünden, und eS iſt
beſſer, mit der hinreichenden Vorbereitung mögli oft 3u ommuni⸗
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zieren, als bloß läßlicher, nicht gebeichteter Sünden die
Kommunion zu Unterlaſſen.

arajevo. J 30OCK
VII (Die religiöſen ebungen der Schulkinder Der

Reichsratsabgeordnete Dr Schlegel hat In der großen Verſammlung
des katholiſchen Schulvereines In eyr zur Illuſtrierung der Tätigkeit

„Freien Schule“ auch einen Fall in Schwertberg erwähnt, den
vir Im folgenden ausführlicher darſtellen wollen

„Am November 1907 ſtellte das Pfarramt Schwertberg Ran den
Bezirksſchulrat Perg das Erſuchen, den Obmann der „Freien
Schule“, verhalten, ſeine Kinder den Sonn⸗ und Feiertagen
zum Gottesdienſte in die Kirche 3u ſchicken Der Bezirksſchulrat lehnte
dieſes Erſuchen ab, da un dem in Gemäßheit des 8 5, 0des Geſetzes vom (Cai 1869, R.⸗G

Bl Ner 62 Uunterm Mai
1886 1227/Sch. Amtsblatt Nr der Bezirkshauptmann⸗
ſchaft Perg Ergangenen Erlaſſe des Bezirksſchulrates Perg eine Ver
pflichtung der Schuljugen zum Beſuche des ſonntäglichen Gottes—
dienſtes ni direkt ausgeſprochen wird, wobei jedoch anerkannt wird,
daß IM Sinne des Linzer Dibzeſanblattes Nr 127 1885 dem
Seelſorger das Recht und die Pflicht zuſteht, über den ſonn und
feſttäglichen Kirchenbeſu wachen'. Zum Verſtändniſſe ſei ange  —
fügt, daß der Bezirksſchulrat Perg den Paſſus Aus dem Dibzeſan⸗
blatte Nr —27 1885, betreffend den eſu des Gottesdienſtes
‚An Sonn⸗ und Feſttagen Aben die Seelſorger arüber 3u wachen,
daß die ſchulpflichtigen Kinder dem pfarrlichen Gottesdienſte und
ſoweit eS nicht unmögli iſt, auch nachmittags beiwohnen', über⸗
au nicht zur Veröffentlichung Im Amtsblatte brachte. Das Arr.
amt hat übrigens gegen dieſen Abſchlägigen Beſcheid des Bezirks⸗
ſchulrates Perg ereits 14 ezember 1905 An den Landes—
chulrat rekurriert. Doch iſt die Erledigung des Rekurſes jetzt QAm
Uſſe des Jahres 1907 noch ausſtändig.

Inzwiſchen ließ durch obigen Beſchluß des Bezirks⸗
ſchulrates, In ſeiner Hartnäckigkeit beſtärkt, ſeine zwei ſchulpflichtigenKinder auch nicht mehr mpfange der heiligen Sakramente,
An der Schulmeſſe den Prozeſſionen teilnehmen und ſchickte die
Erklärung, daß CETL auf Grund des Artikels XIV des Staatsgrund⸗
geſetzes vom 21 ezember 1867, Bl Nr 142  . ſeine Kinder
nicht mehr den religiöſen ebungen der Schulkinder teilnehmen

den Bezirksſchulrat Perg. Dieſer wies die Erklärung
als Im Widerſpruch mit den geſetzlichen Beſtimmungen tehend zu⸗ru Gegen dieſe Abweiſung rekurrierte den „andes
ſchulrat Der Landesſchulrat beſtätigte die abweiſende Entſcheidung
des Bezirksſchulrates mit nachſtehender Begründung:

„Die Beſtimmungen der 2 139 und 140 des d. B. in
Verbindung mit jenen des Geſetzes vom 25 Mai 1869, R.⸗G.⸗Bl
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